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Beratungsfolge Termin 

Rat der Gemeinde Nordkirchen 06.11.2025 

 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 
Bildung der Ausschüsse und Festlegung der personellen Stärke 
 
 
Beschluss 
 
Die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder der Ausschüsse wird wie folgt festge-
legt: 
 
Ausschuss Stimmberechtigte Mitglieder 
 
… 
 
 

 Sitzungsvorlage 

 106/2025 

 öffentlich 

 23.10.2025 
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Sachverhalt 
 
Nach § 58 Abs. 1 GO NRW regelt der Rat mit der Mehrheit der Stimmen der Rats-
mitglieder die Zusammensetzung der Ausschüsse und ihre Befugnisse. Er legt also 
die Mitgliederzahl der Pflichtausschüsse und der freiwilligen Ausschüsse fest. 
 
Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse ist der Rat der Gemeinde bei der Festle-
gung der Anzahl der Mitglieder und der Zusammensetzung aus Ratsmitgliedern und 
sachkundigen Bürgern grundsätzlich frei. Das bedeutet auch, es besteht keine Ver-
pflichtung, die Ausschüsse von der Größe her so zu gestalten, dass alle Fraktionen 
einen Ausschusssitz erhalten. Insgesamt ist zu beachten, dass ein Ausschuss das 
Spiegelbild des Rates sein sollte.  
 
Dem Hauptausschuss dürfen nur Ratsmitglieder angehören. 
 
Fraktionen, die in einem Ausschuss (ausgenommen Wahlausschuss) nicht vertreten 
sind, sind berechtigt, für diesen Ausschuss ein Ratsmitglied oder eine sachkundige 
Bürgerin oder einen sachkundigen Bürger zu benennen. Diese Person ist vom Rat 
der Gemeinde zum Mitglied des Ausschusses (mit beratender Stimme) zu bestellen. 
Bei der Zusammensetzung und der Berechnung der Beschlussfähigkeit des Aus-
schusses werden diese Mitglieder nicht mitgezählt. 
 
Die Zahl der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger darf gemäß § 58 Abs. 3 GO 
NRW die Zahl der Ratsmitglieder in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen.  
 
Gem. § 58 Abs. 4 GO NRW können den Ausschüssen auch sachkundige Einwohne-
rinnen und Einwohner als beratende Mitglieder angehören. Von dieser Möglichkeit 
hat der Rat in den vergangenen Jahren jedoch nicht Gebrauch gemacht.  
 
Nach § 85 Abs. 2 SchulG NRW ist in den Schulausschuss je eine oder ein von der 
katholischen Kirche und der evangelischen Kirche benannte Vertreterin oder benann-
ter Vertreter als ständiges Mitglied mit beratender Stimme zu berufen. Darüber hin-
aus können Vertreterinnen oder Vertreter der Schulen zur ständigen Beratung beru-
fen werden. 
 
Bei der Festlegung der personellen Stärke ist die Bürgermeisterin nicht stimmberech-
tigt (§ 58 in Verbindung mit § 40 GO NRW). 
 
Für die vergangene Wahlperiode wurden für die Ausschüsse folgende personelle 
Stärke beschlossen: 
 
Haupt- und Finanzausschuss   16 Ratsmitglieder 

Rechnungsprüfungsausschuss   8 Ratsmitglieder 

Wahlausschuss   8 Ratsmitglieder 

Wahlprüfungsausschuss   8 Ratsmitglieder 

Ausschuss für Bauen und Planung  12 Ratsmitglieder und 
  8 sachkundige BürgerInnen 
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Ausschuss für Familie, Schule, Sport 

und Kultur  12 Ratsmitglieder 
 8 sachkundige BürgerInnen 

Ausschuss für Klima, Umwelt und  

gemeindliche Entwicklung 12 Ratsmitglieder und 
 8 sachkundige BürgerInnen 
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